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Studierende 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für Studierende ausgestellt 
werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. ein ordentliches oder außerordentliches Studium an einer Universität, Fachhochschule, 
akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen Hochschule, anerkannten privaten Pädagogischen 
Hochschule oder einen anerkannten privaten Studiengang oder anerkannten privaten 
Hochschullehrgang absolvieren und im Fall eines Universitätslehrganges dieser nicht 
ausschließlich der Vermittlung einer Sprache dient. 

Eine Haftungserklärung ist zulässig. 

(2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. 
Diese Erwerbstätigkeit darf das Erfordernis des Studiums als ausschließlicher Aufenthaltszweck nicht 
beeinträchtigen. 

(3) Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der Durchführung eines ordentlichen oder 
außerordentlichen Studiums, ist die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung für diesen Zweck nur 
zulässig, wenn dieser nach den maßgeblichen studienrechtlichen Vorschriften einen 
Studienerfolgsnachweis der Universität, Fachhochschule, akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen 
Hochschule oder anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule erbringt. Gleiches gilt beim Besuch 
eines anerkannten privaten Studienganges oder anerkannten privaten Hochschullehrganges. Liegen 
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Gründe vor, die der Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar oder 
unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des Studienerfolges eine Aufenthaltsbewilligung verlängert 
werden. 

(4) Drittstaatsangehörigen, die ein Studium gemäß Abs. 1 Z 2 erfolgreich abgeschlossen haben und 
die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41 anstreben, kann die Aufenthaltsbewilligung für 
Studierende im Rahmen eines Verfahrens nach § 24 Abs. 1 einmalig zum Zweck der Arbeitssuche für die 
Dauer von zwölf Monaten (§ 20 Abs. 1) verlängert werden, sofern die Voraussetzungen des 1. Teils 
weiter vorliegen. 

(5) Die Änderung des Aufenthaltszwecks als Inhaber einer Aufenthaltsbewilligung für Studierende 
gemäß Abs. 4 im Rahmen eines Zweckänderungsverfahrens (§ 26) oder eines Verfahrens gemäß § 24 
Abs. 4 ist nur in den Fällen des § 41 oder § 47 Abs. 2 zulässig. 

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 1 Z 74, BGBl. I Nr. 84/2017) 
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